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(4) Den Räten der Bezirke, Abteilung Gesundheits- und 
Sozialwesen und Abteilung Veterinärwesen, obliegt die Über
wachung des Verkehrs mit Gesundheitspflegemitteln oder 
mit Tiergesundheitspflegemitteln in den Großhandelsbetrie
ben.

(5) Den Räten der Kreise, Abteilung Gesundheits- und So
zialwesen und Abteilung Veterinärwesen, obliegt die Über
wachung des Verkehrs mit Gesundheitspflegemitteln oder 
Tiergesundheitspflegemitteln in den Einzelhandelseinrich
tungen.

(6) Das If AR und das SVP haben bei den Herstellern min
destens alle 2 Jahre die Einhaltung der Vorschriften über 
den Verkehr mit Gesundheitspflegemitteln zu kontrollieren. 
Die Räte der Bezirke und Kreise, Abteilung Gesundheits
und Sozialwesen und Abteilung Veterinärwesen, kontrollie
ren mindestens alle 2 Jahre die Betriebe und Einrichtungen 
gemäß den Absätzen 4 und 5. Die Protokolle der durchge
führten Kontrollen sind 5 Jahre aufzuheben.

§21

(1) Gesundheitspflegemittel, bei denen der begründete Ver
dacht besteht, daß sie bei bestimmungsgemäßer Anwendung 
Schäden bei Mensch oder Tier hervorrufen, oder bei denen 
schwerwiegende Qualitätsmängel erkannt wurden, dürfen 
nicht mehr an Verbraucher abgegeben werden.

(2) Feststellungen gemäß Abs. 1 sind von den Betrieben 
und Einrichtungen, die am Verkehr mit Gesundheitspflege
mitteln teilnehmen, unverzüglich dem If AR oder dem SVP 
zu melden. Eine Probe des betreffenden Gesundheitspflege
mittels ist umgehend dem IfAR oder dem SVP zuzuleiten.

(3) Das IfAR oder das SVP entscheidet durch Verfügung, 
ob das betreffende Gesundheitspflegemittel aus dem Verkehr 
zu ziehen ist oder nach Erfüllung erteilter Auflagen wieder 
in den Verkehr gebracht werden darf.

§22

Beschwerdeverfahren

(1) Entscheidungen nach dieser Anordnung sind zu begrün
den und dem Adressaten auszuhändigen oder zuzusenden. 
Sie haben eine Rechtsmittelbelehrung zu enthalten, soweit 
gemäß Abs. 2 gegen diese Entscheidungen das Rechtsmittel 
der Beschwerde eingelegt werden kann.

(2) Beschwerde kann eingelegt werden gegen
1. die Versagung und die Änderung der Eintragung eines 

Gesundheitspflegemittels in das Gesundheitspflegemit
telregister (§ 6),

2. die Löschung und die Versagung der Löschung eines 
Gesundheitspflegemittels im Gesundheitspflegemittel
register (§7),

3. die Versagung und die Zurücknahme der staatlichen Er
laubnis als Hersteller von Gesundheitspflegemitteln so
wie die in diesem Zusammenhang erteilten Auflagen 
(§ 13),

4. die Versagung und die Zurücknahme der staatlichen Er
laubnis für die Versorgung mit Gesundheitspflegemit
teln sowie die in diesem Zusammenhang erteilten Auf
lagen (§ 17),

5. die erteilten Auflagen zur Beseitigung von Mängeln, die 
die Qualität der Gesundheitspflegemittel beeinträchtigen 
(§ 20).

(3) Die Beschwerde ist schriftlich unter Angabe der Gründe 
innerhalb einer Frist von 4 Wochen nach Zugang der Ent
scheidung bei dem Leiter einzulegen, der die Entscheidung 
getroffen hat.

(4) Über die Beschwerde ist innerhalb von 2 Wochen nach 
ihrem Eingang zu entscheiden. Wird der Beschwerde nicht 
oder nicht in vollem Umfang stattgegeben, ist sie innerhalb 
dieser Frist dem Entscheidungsbefugten gemäß Abs. 6 zuzu
leiten. Der Beschwerdeführer ist davon zu informieren. Der 
Entscheidungsbefugte hat innerhalb weiterer 4 Wochen end
gültig zu entscheiden. Kann in Ausnahmefällen eine Ent
scheidung innerhalb der Frist nicht getroffen werden, ist 
rechtzeitig ein Zwischenbescheid unter Angabe der Gründe 
sowie des voraussichtlichen Entscheidungstermins zu geben.

(5) Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. Die 
für die Beschwerdeentscheidung Zuständigen können die 
Durchführung auferlegter Maßnahmen bis zur endgültigen 
Entscheidung aussetzen. Die Beschwerde gegen eine Ent
scheidung, mit der eine staatliche Erlaubnis zurückgenom
men wird, hat aufschiebende Wirkung.

(6) Entscheidungsbefugte sind
1. die Bezirksärzte bzw. die Bezirkstierärzte bei Beschwer

den gegen Entscheidungen der Kreisärzte bzw. der Kreis
tierärzte ;

2. der zuständige Leiter im Ministerium für Gesundheits
wesen bei Beschwerden gegen Entscheidungen der Direk
toren des IfAR und des SVP. Entscheidungen, die Tier
gesundheitspflegemittel betreffen, sind im Einverneh
men mit dem zuständigen Leiter im Ministerium für 
Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft zu treffen;

3. der Minister für Gesundheitswesen bei Beschwerden 
gegen Entscheidungen der Bezirksärzte und des zustän
digen Leiters im Ministerium für Gesundheitswesen;

4. der Minister für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirt
schaft bei Beschwerden gegen Entscheidungen der Be
zirkstierärzte und des zuständigen Leiters im Ministe
rium für Land-, Forst-' und Nahrungsgüterwirtschaft.

(7) Die Beschwerdeentscheidung ist zu begründen und dem 
Beschwerdeführer auszuhändigen oder zuzusenden.

§23

Ordnungsstrafbestimmungen

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. Gesundheitspflegemittel entgegen den Bestimmungen 

der §§ 3 bis 5, 14 und 16 in den Verkehr bringt,
2. Gesundheitspflegemittel für andere herstellt, vorrätig 

hält, abgibt oder sonst behandelt, obwohl er die auf 
Grund der §§ 12 und 17 erforderliche staatliche Erlaubnis 
nicht besitzt,

3. Werbung für Gesundheitspflegemittel entgegen den Be
stimmungen des § 19 betreibt oder

4. die Durchführung von Kontrollen, die Einsichtnahme in 
Unterlagen, die Erteilung von Auskünften oder die 
Probenahme von Gesundheitspflegemitteln behindert 
oder verweigert oder Auflagen gemäß § 20 nicht nach
kommt,

kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 10 M bis 500 M 
belegt werden.

(2) Eine Ordnungsstrafe bis zu 1 000 M kann bei einer vor
sätzlichen Ordnungswidrigkeit nach Abs. 1 ausgesprochen 
werden, wenn

1. ein größerer Schaden verursacht wurde oder hätte ver
ursacht werden können,

2. die gesellschaftlichen Interessen grob mißachtet wurden 
oder

3. sie aus Vorteilsstreben oder wiederholt innerhalb von 
2 Jahren begangen und mit Ordnungsstrafe geahndet 
wurde.

(3) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens obliegt 
dem Kreisarzt, bei Zuwiderhandlungen im Bereich des Vete-


